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Glossar 

 
’Aad د�: ’Aad ist der Name des Stammes, zu dem Huud (’alaihis-salaam) entsandt wurde. 

Al-aachirah ة�ا! : Die letzte Stunde, der Jüngste Tag, das Jenseits  

Al’arsch ش�ا*(: Al’arsch bezeichnet linguistisch „etwas, das überdacht ist“. Den Thron des Königs nennt 
man auch Al’arsch wegen seiner hohen bzw. erhöhten Stellung. Al’arsch bezeichnet ebenfalls das 
tragende Teil einer Sache. Al’arsch bezogen auf das Haus ist sein Dach. Al’arsch ist zudem eine 
Bezeichnung für die Herrschaft und auch Totenbahre heißt Al’arsch. Bezogen auf ALLAAH (ta’aala) 
verstehen die Gelehrten unter Al’arsch nicht das bekannte Materielle (Thron oder ähnliches), auf dem 
ALLAAH (ta’aala) sitzen würde. Denn ALLAAH (ta’aala) ist erhaben darüber, von Ort oder Zeit abhängig 
zu sein. Auch SEINE Attribute sind mit denen der Menschen nicht vergleichbar. Nach der Sunnah ist 
Al’arsch ein Geschöpf ALLAAHs und größer als Himmel und Erde. 

Al-amaanah @ABCDا: Das Anvertraute, die Verantwortung ALLAAH (ta’aala) gegenüber 

Al-an’aam مB)ADا: An’aam ist eine Bezeichnung für Weidetiere und insbesondere für Kamele, Rinder, 
Kühe, Ziegen und Schafe. 

Al-baitul-haraam  ist eine Bezeichnung für die Ka’bah : ا*KLM ا*J�ام

Al-firdaus دوس�Q*ا: Hohe Stufe in der Dschan-nah 

Al-furqaan نBS�Q*ا: Linguistisch bedeutet Al-furqaan „das Unterscheidende zwischen zweierlei“. Somit ist 
Al-furqaan insbesondere eine Bezeichnung für alles, das zwischen der Wahrheit und der Unwahrheit 
unterscheidet. Manche Quraan-Exegeten verstehen unter Al-furqaan die Mu’dschizah, welche die 
Gesandten ALLAAHS vollbrachten, um zwischen Iimaan und Kufr zu unterscheiden. Andere verstehen 
darunter die Schari’ah, die zwischen Verbotenem und Erlaubtem unterscheidet. Der Quraan und die 
anderen von ALLAAH (ta’aala) übermittelten Schriften heißen Al-furqaan, da sie zwischen dem Wahren 
und Unwahren unterscheiden und trennen. Al-furqaan bedeutet auch „das in Stücke Zerteilte“. Der Quraan 
ist Al-furqaan, da er nicht auf einmal, sondern in Teilen als Wahy hinabgesandt wurde. 

Al-halaal لZJ*ا: Das islamisch Legitime bzw. Erlaubte und das Islam-Konforme  

Al-haraam ام�J*ا: Das islamisch Verbotene bzw. Nicht-Legitime 

Al-haram  .Al-haram ist eine Bezeichnung für die Ka’bah und die sie umgebende Moschee : ا*J�م

Al-hamdulil-laah [ \]J*ا: Alles Lob gebührt ALLAAH. 

Al-indschiil ^L_A`ا: Die Schrift, die dem Gesandten ’Iisa, Maryams Sohn, von ALLAAH (ta’aala) 
übermittelt wurde. 

Al-lauhul-mahfuudh ظbQJ]*ح اbd*ا: Die Wohlverwahrte Tafel im Himmel 

ALLAAH  der arabische Eigenname des Schöpfers, der weder männlich noch weiblich ist, keinen Plural : ا]
besitzt und nach Meinung vieler Gelehrten von keinem anderen Wort abgeleitet wurde. Mit diesem 
Namen wurde der Schöpfer seit Anbeginn, lange vor dem Gesandten Muhammad (sallal-laahu ’alaihi wa 
sallam) benannt. 

Al-laahu akbar �Mا] أآ: akbar (größer) ist der Komparativ von kabir (groß). Allaahu akbar bedeutet: 
ALLAAH ist größer, weil ER in jeder Hinsicht größer ist als alles, was den Menschen je in den Sinn 
kommen könnte. 

Al-masdschidul-haraam ام�J*ا \_i]*ا: Al-masdschidul-haraam ist eine Bezeichnung für die Ka’bah und 
den Gebäudekomplex um sie herum. (Al-masdschidul-haraam bedeutet wörtlich: Die Moschee, die nicht 
zu verletzen ist). 

Al-masiih jLi]*ا: Al-masiih ist „der mit Segen Erfüllte“. Das Verb masaha bedeutet: streichen, reinigen. 

Al-wasiilah @dLkb*ا: Die höchste Stufe in der Dschan-nah 

An-naar رBm*ا: Die Hölle, das Feuer 
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An-nabiy pMm*ا: Von ALLAAH (ta’aala) auserwählter Mann, der eine Botschaft von IHM empfing und mit 
ihrer öffentlichen Verkündigung an die Menschen nicht beauftragt wurde. In diesem Buch wird „An-
nabiy“ mit Prophet übersetzt. 

Ar-rasuul لbk�*ا: Von ALLAAH (ta’aala) auserwählter Mann, der eine Botschaft von IHM empfing und 
mit ihrer öffentlichen Verkündigung an die Menschen beauftragt wurde. In diesem Buch wird Ar-rasuul 
mit „Gesandter“ übersetzt. 

Ar-ruuhul-amiin qLCDوح ا�ا*: der treue Ruuh, ein Name des Engels Dschibriil (’alaihis-salaam) 

Ar-ruuhul-qudus س\r*وح ا�ا*: der reine Ruuh, ein Name des Engels Dschibriil (’alaihis-salaam) 

As-saa’ah @sBi*ا: Die Stunde, der Jüngste Tag 

As-suur رbt*ا: As-suur bedeutet Horn. As-suur ist auch Plural von „As-suurah: Das Bild“. 

At-taaghuut تbvBw*ا: At-taaghuut ist eine Bezeichnung für alles Falsche, sei es etwas Angebetetes oder 
nicht, u. a. auch Satan und Götzen. 

Aayah @xy: Aayah hat linguistisch verschiedene Bedeutungen: das Wunder, die Gruppe, das klare Zeichen, 
das Merkmal, die Lehre, die Lektion, das ermahnende Beispiel. Alle diese Bedeutungen kommen im 
Quraan vor. Islamologisch hat Aayah folgende fachspezifische Definition: „Ein Teil einer Suurah mit 
festgelegtem Beginn und festgelegtem Ende, der eines oder mehrere Wörter beinhaltet.“ 

Aayaat تBxy: ist der Plural von Aayah. 

Bahiimatul-an’aam  Lz{ : Der Singular Al-bahiimah ist eine Bezeichnung für alles Lebendige, das[@ اB)ADم
nicht vernünftig ist, bzw. für jedes Tier, das auf Vieren geht. Bahiimatul-an’aam ist auch die Bezeichnung 
für die vier Tierarten: Kamele, Kühe, Schafe und Ziegen. Manche Quraan-Exegeten verstehen darunter 
zusätzlich die Wiederkäuer ohne Eckzähne. 

Barakah @آ�{: Vermehrung, Zunahme, Gedeihen. Durch Barakah wird das Wenige viel. 

Bismil-laahir-rahmaanir-rahiim { |L}�*ا q]}�*ا] ا |i : Mit dem Namen ALLAAHs, Des Gnadenden, Des 
Allgnädigen (ist die Rezitation)!: „Mit dem Namen ALLAAHs, Des Gnadenden, Des Allgnädigen, 
(rezitiere ich bzw. ist die Rezitation)“. Nach den Regeln der arabischen Grammatik wäre bismil-laah ohne 
Verbindung mit einem adäquaten Verbal- bzw. Nominalsatz sinnlos. Deshalb muss das Ausgelassene bei 
der Deutung je nach Zusammenhang rekonstruiert werden. Am Beginn einer Suurah ist dies entweder ein 
Verb wie „lesen, anfangen, beginnen, rezitieren“ oder ein Nominalsatz wie „der Beginn bzw. die 
Rezitation seiend mit“. Die Übersetzung von „bismil-laah“ mit „im Namen ALLAAHs“ ist islamologisch 
höchst problematisch, da eine Handlung, hier die Rezitation, weder „in ALLAAHs Auftrag“ noch „in 
ALLAAHs Vertretung“ erfolgt, wie der Ausdruck „im Namen“ suggeriert. Die Präposition b in bismil-laah 
deutet nach Meinung aller Quraan-Exegeten auf „Begleitung bzw. Bitten um Unterstützung“ hin, so 
bedeutet bismil-laah: „ich rezitiere begleitet mit ALLAAHs Namen“ oder „ich fange an und bitte um 
Unterstützung mit ALLAAHs Namen“. 

Chaliifah @QLd : Nachfolger bzw. Vertreter. Zu beachten ist hier, dass das Wort Chaliifah niemals auf 
ALLAAH (ta’aala) bezogen werden darf. Der Mensch, als Geschöpf kann niemals Chaliifah von ALLAAH 
(ta’aala) sein, da der Schöpfer zu keiner Zeit abwesend war, ist oder sein wird. Der Mensch kann nur 
Chaliifah anderer Geschöpfe sein. 

Chamr �] : Chamr leitet sich von chamara ab, was „bedecken“ heißt. Chamr bezeichnet jedes Getränk, 
das den Verstand „bedeckt“ also berauscht. 

Da’wah ةbsد: wörtlich Einladung. Einladung zum Islam mit dem guten Wort und durch das gute Vorbild 
unter Vermeidung jeglichen Zwangs. 

Diin qxد: Diin hat linguistisch die Bedeutungen: das Vergelten (Belohnung oder Bestrafung), die 
Belohnung, die Abrechnung, der Gehorsam, die Gewohnheit und die Tradition, der Islam [Ergebenheit 
ALLAAH (ta’aala) gegenüber], die Religion, die Art ALLAAH (ta’aala) anzubeten, die Anbetung ALLAAH 
gegenüber, die Gerichtsbarkeit, das Gesetz, der Zustand, die Situation, die Lage, die Herrschaft, die 
Macht, die Erniedrigung, das Bezwingen. Islamologisch hat Diin folgende fachspezifische Definition: 
„Die von ALLAAH (ta’aala) vorgegebenen Normen und Richtlinien, die den Orientierungs- und Hand-
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lungsrahmen für ein gottgefälliges Leben vorgeben, innerhalb dessen die Muslime frei entscheiden und 
agieren.“ bzw. „Die von ALLAAH (ta’aala) gebotene Lebensweise mit dem Ziel, den Charakter der 
gottergebenen Menschen zu schulen und zu vervollkommnen und die gottergebenen Menschen anzuleiten, 
nicht ausschließlich aus ihrer menschlichen Perspektive heraus zu entscheiden bzw. zu agieren, d. h. nicht 
mittels ihres eingeschränkten Horizonts und ihrer begrenzten Erkenntnisfähigkeit fehlerhafte Ent-
scheidungen zu treffen und fehlerhafte Handlungen zu begehen.“ 

Diy-yah @xد: Diy-yah ist eine festgelegte materielle Entschädigung, die von einem (Gewalt-) Täter oder 
seiner Familie väterlicherseits anstelle einer Haft-, Körper- oder Todesstrafe an die Hinterbliebenen des 
(Tat-)Opfers entrichtet wird. 

Dschahan-nam |mz�: Die Hölle, das Höllenfeuer, ein Name der Hölle im Jenseits 

Dschan-nah @mّ� (Plural Dschan-naat تBm�): der schöne Garten, der Garten im Jenseits 

Dschihaad دBz�: Linguistisch bedeutet Dschihaad „die größtmögliche Anstrengung, das Sich-Mühen“. 
Islamologisch bezeichnet Dschihaad die Anstrengung bzw. das Mühen des Menschen gemäß seinen 
Möglichkeiten auf dem Wege ALLAAHs mit allen erlaubten Mitteln. Auch als Bezeichnung für den größt 
möglichen Einsatz im bewaffneten Kampf fi-sabiilil-laah wird Dschihaad im Fiqh verwendet. 

Dschinn q�: Aus Feuer erschaffene Geschöpfe, welche mit den menschlichen Sinnen normalerweise nicht 
wahrnehmbar sind. Dschinn verfügen wie Menschen, über Urteilsfähigkeit und Entscheidungsfreiheit. 

Dschizyah @x��: Eine symbolische Verteidigungs-Ersatzabgabe im islamischen Staat ausschließlich für 
wehrfähige Nicht-Muslime, da sie nicht zur Verteidigung des Staates verpflichtet sind. Kinder, alte 
Männer und Frauen, Geistliche, Kranke und alle nicht Wehrfähigen sind von der Dschiz-yah befreit. 

Du’aa ءBsد: Ein (Bitt-)Gebet, das jederzeit gesprochen werden kann und wofür keine rituelle Reinheit 
erforderlich ist. 

Dschunub �m�: dschunub bezeichnet den „Zustand des Nichtvorhandenseins der rituellen Reinheit“. In 
diesen Zustand kommt man durch den Geschlechtsakt oder einen Samenerguss. 

Fatwa ىb��: Fatwa ist eine Antwort auf eine Frage bzw. ein Schari’ah-Gutachten, das von Fiqh-Gelehrten 
erstellt wird. 

Faasiq �B �k : Faasiq sind Menschen, die Fisq praktizieren. 

Fi-sabiilil-laah [ا ^LMk p�: auf dem Weg ALLAAHS, für das von ALLAAH Gebotene, um ALLAAHS Willen 

Fisq �i�: Fisq bezeichnet linguistisch das Abweichen von einer Sache. Islamologisch bedeutet es das 
Abweichen von ALLAAHS Geboten und ihre Übertretung. Fisq wird in drei Kategorien eingeteilt:  
- Übertretung von ALLAAHS Geboten mit gleichzeitigem Erkennen dieser Verfehlung, 
- Übertretung als Routinehandlung oder  
-  Übertretung, weil man das Gebot an sich negiert.  
Die dritte Kategorie kommt dem Kufr gleich. Bei einem Verstoß gegen Arkanul-Iimaan führt Fisq zum 
Kufr. In den meisten Fällen wird Fisq als Bezeichnung für schwer verfehlende Muslime benutzt. 

Fitnah @m��: Fitnah bedeutet Prüfung, Versuchung, das gewaltsame Abbringen vom Diin sowie der 
Polytheismus. 

Fitrah ة�w�: Die natürliche Veranlagung des Menschen. Sie ist an ALLAAH (ta’aala) ausgerichtet. 

Haddsch �}: Die rituelle Pflicht-Pilgerfahrt nach Makkah 

halaal  Z} : erlaubt nach dem Islam (Adjektiv)ل

haraam ام�}: verboten nach dem Islam (Adjektiv) 

Haraam-Monat ام�J*ا �z�*ا: der Haraam-Monat ist einer der vier Mondkalendermonate: Al-muhar-ram, 
Radschab, Dhul-qi’dah, Dhul-hidsch-dschah (1.,7.,11.,12. Monat), in denen traditionell das Kämpfen 
verboten war. 

Hidschrah ة�ه_: Linguistisch bedeutet Hidschrah von einem Ort zu einem anderen Ort umziehen bzw. 
auswandern. Islamologisch versteht man unter Hidschrah das Umziehen bzw. die Auswanderung als 
Schutzmaßnahme für den eigenen Diin, wenn man unter Verfolgung leidet. Der Gesandte (sallal-lahu 
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’alaihi wa sallam) und seine Gefährten haben ihre Heimatstadt Makkah verlassen und sind nach Madinah 
ausgewandert, weil sie in Makkah 13 Jahre lang schweren Verfolgungen ausgesetzt waren.  

Hurumaat تBC�}: Alles, was man hoch achtet und normalerweise nicht verletzt bzw. antastet. 

Huurun-’iin qLs رb}: Wesen mit großen Augen, deren Iris rabenschwarz und bei denen das Weiße der 
Augen leuchtend/strahlend weiß ist. 

’Ibaadah دةBMs: Linguistisch stammt ’Ibaadah دةBMs aus dem Verb ’abada \Ms, was „untertan sein bzw. 
untergeben sein“ bedeutet. Jeder, der etwas Anderem gegenüber eine Art von ’Ibaadah leistet, ist ein 
Untertan und Untergebener von ihm. ’Ibaadah bedeutet auch „vollständige Gehorsamkeit mit Ergeben-
heit“. Der Terminus ’Ibaadah mit seinen Ableitungen kommt im Quraan ca. 275 Mal vor. Im Deutschen 
wird ’Ibaadah meistens entweder als Knechtschaft oder als Sklaventum übersetzt. So wird z. B. der 
Ausdruck: „muhammadun ’abdul-laah [ا \Ms \]JC“ öfters mit „Muhammad der Knecht ALLAAHs“ 
übersetzt, was sprachlich und islamologisch falsch ist. Im Arabischen ist das Wort „’Abd \Ms“ ein 
Synonym für das Wort „Mensch نBiAإ“, sei es ein freier oder unfreier Mensch. ’Abd als Singular hat den 
Plural „’Abiid \LMs, A’bud \Msأ, ’Ibdaan ان\Ms bzw. ’Ibaad دBMs“. Bezogen auf ALLAAH (ta’aala) benutzt man 
gewöhnlich „[ا \Ms, ’Abdul-laah“ als Singular für den Plural „’Ibaadul-laah [د اBMs“, d. h. „die ’Ibaadah-
Vollziehenden“ oder mit anderen Worten „die Untergebenen ALLAAH (ta’aala) gegenüber“. Handelt es 
sich bei dem Wort „’Abd“ um die Bezeichnung für einen unfreien Menschen also für einen „Knecht bzw. 
Sklaven“, dann benutzt man dafür den Plural „’Abiid \LMs“. Im Arabischen ist die Aussage: „der Sklave 
leistet ’Ibaadah für seinen Herrn ��bC \M)x \M)*ا“ unüblich bzw. inkorrekt. Die Aussage: „der Mensch 
vollzieht ’Ibaadah für seinen Herrn ��bC \M)x \M)*ا“, ist nur dann inhaltlich und sprachlich korrekt, wenn es 
sich um ’Ibaadah für einen Gott handelt. Nach dem islamischen Verständnis sind die Menschen (Muslime 
oder Nicht-Muslime) keine Sklaven von ALLAAH (ta’aala), da sie im Gegensatz zu Sklaven über 
Willensfreiheit in entscheidenden Bereichen verfügen. Die Menschen sind ALLAAHS Geschöpfe, die Er 
erschuf, und die IHM gegenüber in vielen Bereichen Untergebene sind. Doch nur diejenigen, die aus freien 
Stücken und wissentlich aus Liebe, Dankbarkeit und Würdigung heraus IHN lieben und IHM gegenüber 
’Ibaadah vollziehen, sind die wahren Iimaan-Bekennenden, die ’Ibaadah-Vollziehenden. Eine allgemeine 
Betrachtung der unterschiedlichen Schari’ah-Normen und -Texte ergibt, dass es fachspezifisch zwei 
’Ibaadah-Typen gibt:  
1. eine erzwungene ’Ibaadah, die nicht bewusst, d. h. ohne eigene Willensfreiheit erfolgt (z. B. die 

’Ibaadah der Engel und die ’Ibaadah aller Menschen, ob Muslime oder Nicht-Muslime, in den Be-
reichen, in denen sie über keine Wahlfreiheit verfügen, wie z. B. Geburt, Tod, etc.), und  

2. eine freiwillige, willentliche und wissentliche ’Ibaadah, welche die Muslime praktizieren.  
Dieser zweite ’Ibaadah-Typ ist ein Ausdruck der Untergebenheit ALLAAH (ta’aala) gegenüber durch 
Umsetzung des Gebotenen und Vermeidung des Verbotenen, um SEINE Zufriedenheit zu erlangen. Dabei 
handelt der Mukallaf entgegen seiner Neigung aus Verherrlichung ALLAAH (ta’aala) gegenüber. 
Entsprechend der jeweiligen Perspektive formulierten die islamischen Gelehrten unterschiedliche 
fachspezifische Definitionen für den Begriff ’Ibaadah: Einer der größten Gelehrten des 20. Jahrhunderts 
Muhammad At-tahir Bin-’aaschuur رb�Bs q{ �هBw*ا \]JC definierte ’Ibaadah als eine Handlung, die 
Untergebenheit und Verherrlichung bezeugt auf eine intensivere Art und Weise als das, was unter den 

Menschen sonst üblich ist. 
Imaam Ar-raazi ازي�ا* definierte ’Ibaadah als die Verherrlichung dessen, was ALLAAH (ta’aala) geboten 

hat und die Gnade der Schöpfung gegenüber. 
Andere definieren ’Ibaadah als die Erfüllung der Gelöbnisse, die Achtung der Grenzen, die Zufriedenheit 
mit dem Vorhandenen und das Duldsam-Sein für das Fehlende. 
Allgemein versteht man unter ’Ibaadah auch „die gebotenen Rituale“. 

’Id-dah ة\s: Es ist die festgesetzte Wartezeit nach der Scheidung, in der die geschiedene Frau in der Regel 
in der Ehewohnung bleibt. ’Id-dah dauert, bis die Frau von der dritten Menstruation nach dem Vollzug der 
Scheidung rituell rein wird, oder bis zum Ablauf von drei Mondmonaten vom Scheidungstermin, wenn sie 
nicht mehr menstruierend ist, oder bis nach der Entbindung, wenn sie schwanger ist. Demnach darf die 
Scheidung nur nach der Menstruation erfolgen, und wenn beide seit der Menstruation keinen Geschlechts-
verkehr miteinander hatten. 
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Ifk إ��: Es ist eine ungeheuerliche Verleumdung und Lüge 

Ihraam: Ihraam ist der besondere rituelle Zustand, in dem man sich während der Haddsch- bzw. ’Umrah-
Riten befindet und in den man vor dem Überschreiten der Miiqat (örtlichen Ihraam-Grenzen) eintreten 
muss (siehe dazu „Fiqhul-’Ibaadaat: Einführung in die ’Ibaadah-Handlungen“ A. Zaidan). 

Ihsaan نBi}إ: Linguistisch leitet sich Ihsaan von hasan ab, das schön bzw. fein bedeutet. Islamologisch 
hat Ihsaan drei Bedeutungen: 
a)  Ihsaan gegenüber ALLAAH (ta’aala): Die Anbetung ALLAAHs so, als würde man IHN sehen, denn 

auch wenn wir IHN nicht sehen, so sieht ER uns doch.  
b)  Ihsaan gegenüber Menschen: der gütige und schöne Umgang mit den Eltern und den anderen 

Menschen.  
c)  Ihsaan in Bezug auf Handlungen: Das Vollziehen einer Handlung auf die beste und schönste Art und 

Weise. Muhsin sind Menschen, die ihsaan-gemäß handeln. 

Imaam مBCإ: (wörtl.: Vorstehender) Führer, Vorbeter, großer Islamologe 

Iimaan نB]xإ: Der Begriff Iimaan, der in der deutschsprachigen Literatur üblicherweise mit dem Begriff 
„Glaube“ im Sinne von „an etwas glauben bzw. vertrauen“ übersetzt wird, bedeutet im Arabischen 
wortwörtlich „Glauben bzw. Vertrauen“ im Sinne von „jemandem wegen seiner Wahrhaftigkeit glauben 
bzw. vertrauen, jemanden wegen seiner Wahrhaftigkeit bestätigen oder etwas wegen seiner Richtigkeit 
annehmen und als wahr verinnerlichen“. Das Synonym von Iimaan heißt „tasdiiq �x\t�“.  
Im Arabischen wird der Begriff Iimaan nur im Zusammenhang dessen verwendet, was eine andere Person 
vom Verborgenen übermittelt, erzählt oder tradiert und nicht im Zusammenhang dessen, was der Mensch 
mit eigenen Sinnen erkennen kann. Wenn jemand z.B. auf die scheinende Sonne zeigt und sagt: „die 
Sonne scheint“, dann bestätigt man seine Aussage mit „sadaqt KS\�, du hast die Wahrheit gesprochen“ 
und nicht mit „amantu lak �* KmCأ , ich verinnerliche den Iimaan daran“. Das Antonym von Iimaan ist der 
Begriff „Kufr�Qآ “ im Sinne von „Verleugnen“ und nicht „kadhib   آ�ب im Sinne von „Lüge“. Kadhib “  آ�ب
bzw. takdhiib �x��� sind die Gegenteile von sidq ق\� bzw. tasdiiq  �x\t� . 
Der Islam verwendet den Begriff „Iimaan“ ebenfalls in dieser sprachlichen Bedeutung. So ist der Iman die 
Anerkennung der Wahrhaftigkeit des Propheten und des Gesandten des Schöpfers, der den Menschen 
Mitteilungen über verborgene Geschehnisse, wie das Ereignen des Jüngsten Tages, die Auferweckung der 
Toten, die Abrechnung, das Paradies, das Höllenfeuer, etc. übermittelt. 
Islamologisch wird Iimaan deshalb definiert als „die apodiktische Verinnerlichung der gesamten Inhalte 
dessen, was der Gesandte (sallal-laahu ’alaihi wa sallam) als abschließende Botschaft definitiv für alle 
Muslime verkündete und was per definitionem notwendiger Bestandteil des Islams ist, wie z. B. der 
Iimaan an ALLAAH, an SEINE Gesandten, an SEINE Engel, an SEINE Schriften, an Al-qadar, an den 
Jüngsten Tag (dies sind die Arkaanul-iimaan), an die Pflicht des rituellen Gebets, des Fastens im 
Ramadan, der Haddsch und der Zakah, etc. (Arkaanul-islam). Nach Meinung der Mehrheit der 
Islamologen umfasst der Iimaan an sich drei Pflichtteile (Arkaan):  
1.  Das rein äußerliche Bekunden der Zugehörigkeit zum Islam durch bewusstes Aussprechen des Islam-

Bekenntnisses - der Schahaadah,  
2.  die echte innere Überzeugung des zunächst nur verbal abgelegten Islam-Bekenntnisses als Folge des 

Prozesses der Erkenntnis und Kenntnis mit dem Herzen und  
3.  die Reflektion des äußerlichen Bekundens und der inneren Überzeugung durch entsprechendes Handeln 

(z. B. Praktizieren der gottesdienstlichen Handlungen, Beachten der Gebote, der Taqwa-Werte usw.). 
„Iimaan“ kann und darf nicht als „Glaube“ übersetzt werden, weil dieser christlich-theologische Begriff 
„Glaube“ in seiner Bedeutung mit der Definition von Iimaan nicht übereinstimmt. Der Iimaan muss auf 
Beweisführung, Logik und bewusster Verinnerlichung aufgebaut werden, damit er seiner islamologischen 
Definition genügen kann. Der Iimaan z. B. als Anerkennung der Wahrhaftigkeit des Gesandten ist somit 
aufgebaut auf dem Wissen und der Beweisbarkeit nach dem Menschenmöglichen.  
Da alle Erkenntnisse des Menschen entweder der reinen Vernunft entstammen (wie mathematische 
Erkenntnisse) oder den Erfahrungen bzw. Experimenten (wie physikalische und chemische Erkenntnisse) 
oder den Mitteilungen der Gesandten und Propheten (wie Erkenntnisse über die Engel oder den Jüngsten 
Tag), können sie entsprechend ihrer Quelle verifiziert und bewiesen und damit als wahr anerkannt 
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werden. So werden beispielsweise mathematische Erkenntnisse durch die Logik und physikalische durch 
Experimente bewiesen. Die Erkenntnisse aus den Mitteilungen der Gesandten und Propheten werden in 
Folge der Auseinandersetzung mit der Person des Gesandten und mit dem Inhalt seiner Verkündigung 
dann als wahr bestätigt, wenn die Vertrauenswürdigkeit und die Wahrhaftigkeit der beiden nach dem 
Menschenmöglichen bewiesen werden können. Die Gesandten und Propheten Gottes leisten diesbezüglich 
einen Beitrag und unterstützen die Wahrheitsfindung durch die so genannte Mu’dschizah. Diese wurde 
von den islamischen Gelehrten wie folgt definiert: „das außergewöhnliche Ereignis, mit dem der Gesandte 
bzw. Prophet ALLAAHs alle Menschen herausfordert, etwas Ähnliches zu vollbringen, um damit seine 
Sendung als Gottes Gesandter zu bestätigen“. Das bedeutet für die Menschen, dass sie zu Lebzeiten des 
Gesandten Muhammad (sallal-lahu 'alaihi wa sallam) die Möglichkeit hatten, sich persönlich von seiner 
Wahrhaftigkeit zu überzeugen, um ihm und den Inhalten seiner Botschaft zu glauben. Dies war jedoch nur 
für die Zeitzeugen möglich. Im Islam erhebt der Gesandte Muhammad (sallal-lahu 'alaihi wa sallam) 
jedoch den Anspruch, der Gesandte Gottes zu allen Menschen zu sein. Damit seine größte Mu’dschizah, 
der Quraan, für alle Menschen bzw. auch für Nicht-Zeitzeugen erkennbar ist und bleibt, ist der Quraan 
unabhängig von Zeit und Ort. Somit ist gewährleistet, dass auch heutzutage (und auch zukünftig) alle 
Menschen die Möglichkeit haben, sich durch die Auseinandersetzung mit dem Quraan von der Wahrheit 
seiner Botschaft zu überzeugen. Denn dieser Quraan ist auch heute noch völlig unverändert allen 
Menschen zugänglich, und genauso vorhanden, wie der Gesandte ihn damals übermittelte. Als Methode 
zur Verifizierung der Erkenntnisse haben die islamischen Gelehrten deshalb einen Satz entwickelt, der die 
o. g. Problematik zusammenfasst: „Bei Hypothesen (seien sie logischer oder experimenteller Natur) sind 
die Beweise dementsprechend zu erbringen, und bei Tradierungen ist die Authentizität und Wahrhaftigkeit 
derselben nachzuweisen“. Der Quraan fordert die Muslime immer wieder und explizit dazu auf, nichts 
anzunehmen, was nicht belegt ist. Die Befolgung von Spekulationen ist im Islam somit untersagt. 

ωuρ�ß# ø)s?�$tΒ�}§øŠs9�y7s9�Ïµ Î/�íΟ ù=Ïæ�4�¨β Î)�yìôϑ ¡¡9$#�u�|Çt7 ø9$#uρ�yŠ#xσ à�ø9$#uρ�‘≅ä.�y7Í× ‾≈ s9'ρé&�tβ% x.�çµ ÷Ψ tã�Zωθ ä↔ó¡ tΒ�∩⊂∉∪ 

wala taqfu ma laisa laka bihi عilmun in-nas-samعa wal-basara wal-fu-aada  
kul-lu ulaa-ika kaana عanhu mas-uula 

Folge nicht dem, worüber du über kein Wissen verfügst! Gewiss, das Gehör, das Sehen und der Verstand, 
all diese werden vom Menschen verantwortet! (17:36) 

Inschaa-allaah [ء اB� إن: So ALLAAH (ta’aala) will. 

’Iisa ¥iLs, Ibnu-maryam |x�C q{إ (arab. ’Iisa Bnu-maryam) ist der Eigenname des Gesandten ALLAAHS, 
der von der Jungfrau Maryam ('alaihas-salaam) ohne Vater geboren wurde. 

Islam مZkإ (Islaam): Islam bezeichnet linguistisch: die Gefügigkeit, die Unterwerfung und Willfährigkeit, 
die Versöhnung, das Frieden-Schließen und den Frieden, das Sich-Fügen, Sich-Ergeben und die Hingabe. 
Islamologisch bedeutet Islam: „Die bewusste Hingabe, Unterwerfung, Unterordnung und Ergebenheit 
ALLAAH (ta’aala) gegenüber, auf die von IHM übermittelte Art und Weise.“ Dieser Akt manifestiert sich 
auf zwei Ebenen: auf spiritueller Ebene, d. h. in der inneren Überzeugung als Folge der Erkenntnis 
ALLAAHS und bewussten Verinnerlichung dieser Erkenntnis und auf profan-praktischer Ebene - in der 
Lebensweise, d. h. in der Verwirklichung und Reflektion der inneren Überzeugung des Iimaan durch die 
Handlungen. 

Isti’aadhah ذةB)�kإ: ist ein Bittgebet. SEINE Formel lautet: „a’udhu bil-laahi minasch-schaitaanir-
radschiim: Ich suche Schutz bei ALLAAH vor dem verdammten Satan!“ 

Kaffaarah رةBQآ: Kaffaarah رةBQآ leitet sich von „kaf-fara �ـ§Qآ: tilgen, wiedergutmachen, sühnen“ ab. 
Kaffaarah bezeichnet die Wiedergutmachung, die meist sowohl einen ’Ibaadah-Charakter hat, als auch 
eine materielle Entschädigung beinhaltet. Sie ist eine spezielle Art der rituellen Sühne-Buße. 

Kaafir ��Bآ: der Kufr-Betreibende (Singular) bzw. die Kufr-Betreibenden (Plural) 

Kaafirah ة��Bآ: die Kufr-Betreibende (Singular) 

Kufr �Qآ: Kufr bezeichnet linguistisch: das komplette Zudecken und Verhüllen, das Bedecken, das 
Verschleiern und das Verbergen, die Verleugnung und die Undankbarkeit gegenüber den Gaben und 
Wohltaten ALLAAHS, die Lossagung und die Aberkennung. Islamologisch steht Kufr für Nicht-Islam, als 
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Bezeichnung für jeden Verstoß gegen die Prinzipien von Tauhid, für jede Religion/Weltanschauung, die 
man nicht unter der Definition „Islam“ einordnen kann, für das komplett bzw. partiell bewusste Leugnen 
bzw. Negieren eines Iimaan-Inhaltes und/oder eines eindeutigen Gebotes des islamischen Diin und für 
jede Art von Polytheismus bzw. polytheistischen Vorstellungen, wie z.B. Inkarnation, Anthropo-
morphismus, Dualität, Trinität, Pluralität, Teilbarkeit. Kufr ist somit ein Sammelbegriff für jede nicht 
islam-konforme Lebensweise. Kaafir bezogen auf das Diesseits ist ein Sammelbegriff für Personen, die 
nach unserem menschlich eingeschränkten Wissen nicht in die Kategorie Muslim gemäß der islamischen 
Definition einzuordnen bzw. nicht als Muslime erkennbar sind. Kaafir bezogen auf das Jenseits ist ein 
Sammelbegriff für Menschen und Dschinn, die nach ALLAAHS Allwissen definitiv als Nicht-Muslime 
gelten. Nur die Atheisten, die Polytheisten und die Munafiq unter diesen Kaafir sind die ewigen Bewohner 
der Hölle. 

Madyan qx\C: Madyan ist der Name eines Stammes, zu dem der Gesandte Schu’aib (’alaihis-salaam) 
entsandt wurde. 

Mahr �zC: Mahr ist die Brautgabe, die der Bräutigam beim Heiratsabschluss als Pflichtabgabe an die 
Braut entrichtet. Mahr ist ein Pflichtteil des Heiratsvertrages. 

Maula ¥*bC: Maula leitet sich von wal-u „die Nähe“ ab. Maula hat je nach Zusammenhang verschiedene 
Bedeutungen: der Ex-Herr eines Ex-Sklaven, der Ex-Sklave, der Cousin, der Beistehende, der Nachbar, 
der Verbündete, der Waltende, der Verantwortliche. 

Muhaadschir �BzC � : der Hidschrah-Unternehmende, weiblich: Muhaadschirah 

Mukal-laf +,-.: Mukallaf ist jeder Mensch, der die Geschlechtsreife erreichte, zurechnungsfähig ist, und 
von der Botschaft des Gesandten (sallal-lahu ’alaihi wa sallam) hörte. 

Munaafiq ��BmC: ist derjenige, der in seinem Innern Nicht-Islam verbirgt, während er nach außen den 
Islam bekundet. 

Muschrik �C ك� : der Polytheist, weiblich: Muschrikah 

Muslim |diC: der Islam-Praktizierende 

Muslimah @mx\C: die Islam-Bekennende und -Praktizierende 

Mutawakkil ^آb�C: derjenige, der Tawakkul praktiziert, weiblich Mutawakkilah. 

Muttaqi pr�C: die taqwa-gemäß Handelnden sind Muslime, welche die Taqwa-Werte verinnerlichen und 
diese durch ihre Taten reflektieren. 

n. H. ة�_z*ا \){: nach der Hidschrah, islamische Zeitrechnung beginnend mit der Hidschrah des Gesandten 
von Makkah nach Madiinah 

Nifaaq قBQA: Nifaaq bezeichnet den Zustand der Täuschung, indem man etwas verbal bekundet, was man 
nicht verinnerlicht. Nifaaq im Sinne von „rein formales, d. h. nur verbales äußerliches Bekenntnis zum 
Islam ohne echte innere Überzeugung“ ist eine schwere Verfehlung, die sogar schwerwiegender ist als 
offenkundiger Kufr und gilt als die verabscheuenswürdigste Art des Kufr.  

Qiyaam مBLS: Qiyaam bezeichnet das Sich-Aufrechthalten beim rituellen Gebet bzw. das Stehen im 
rituellen Gebet. 

Riba B{ر: Linguistisch bedeutet Riba: das Zunehmen. Riba nehmen bedeutet: „mehr zurücknehmen, als 
man vorher gegeben hat“.  
Islamologisch ist Riba eindeutig verboten und wird in zwei Kategorien eingeteilt:  
1. Ribad-dain: Riba für Darlehen, d. h. Zinsen für Darlehen.  
2. Ribal-buyu’: Riba beim Verkauf. Diese Riba-Art berücksichtigt die Art der Ware und den Zeit-Faktor. 

Sie wird in zwei Kategorien eingeteilt:  
a)  Ribal-fadl: Tausch bestimmter Nahrungsmittel gegen die gleiche Gattung dieser Nahrungsmittel 

unter der Bedingung, für die eigene (bessere) Nahrungsmittelart eine größere Menge von der anderen 
(minderwertigen) Sorte zu erhalten. Unter Ribal-fadl fällt auch das Tauschen von Gold gegen Gold 
oder Silber gegen Silber unter der Bedingung für die eigene (bessere bzw. verarbeitete) Sorte eine 
größere Menge von der anderen (minderwertigen, nicht verarbeiteten oder alten) Sorte zu erhalten.  
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b) Riban-nasii-a: Diese Riba-Art gleicht Ribal-fadl, mit dem Unterschied des Zeit-Faktors. Riban-nasii-a 
kommt zustande, wenn ein Tauschgeschäft nach den o. g. Bedingungen abgeschlossen wird, obwohl 
eines der beiden Tauschprodukte zu dieser Zeit noch nicht am Tauschgeschäftsort verfügbar ist. 

Riyaa ءBxر: Riyaa ist die Zurschaustellung von guten Taten mit der Absicht, nicht in erster Linie ALLAAHS 
Geboten zu folgen, sondern einen guten Eindruck auf die Menschen zu machen. Riyaa wird auch „der 
kleine Polytheismus“ genannt. 

Rizq رزق: Rizq umfasst sämtliche materiellen und immateriellen Gaben ALLAAHS, die ER einem 
Geschöpf gewährt. Rizq hat rein linguistisch folgende Bedeutungen:  
a) Bezeichnung für das, was nützlich ist. Dies schließt alles Materielle und Immaterielle ein.  
b) Gabe, Geschenk, c) Regen, d) Anteil, e) Viehbestand 

Ruuh روح: Etwas Eingehauchtes, Geist, Seele, Atem, Konzentrat, der Quraan, ’Iisa, Maryams Sohn, 
(’alaihis-salaam) und Dschibriil (’alaihis-salaam) werden als Ruuh bezeichnet. 

Ruku’ عbرآ: die Verbeugung im rituellen Gebet 

Sadaqah @S\� (Plural: Sadaqaat تBS\�): Die freiwillige Spende bzw. die Zakah. 

Salah ةZ�: Linguistisch: Bittgebet und fachspezifisch je nach Bezug: rituelles Gebet, Gnade, Bittgebet, etc. 

Salaam مZk: Friede 

Schahaadah دةBz�: linguistisch: Zeugnis. Islamologisch: Das Islam-Bekenntnis, Tod im Kampf für 
ALLAAH (ta’aala). 

Schahiid \Lz�: Schahiid ist entweder der wahrhaftige Bezeugende oder der Gefallene im Kampf für 
ALLAAH (ta’aala). 

Scha’aa-ir �ªB)� : Der Singular davon ist Scha’irah: Es ist eine Bezeichnung für alles, was als Zeichen 
oder Merkmal für einen Haddsch-Ritus festgelegt wird. Andere Exegeten verstehen darunter sämtliche 
Riten des Islam bzw. dessen Gebote und Verbote. 

Schari’ah @)x��: Linguistisch bezeichnet Schari’ah den Weg zur Quelle oder zur Tränke. Islamologisch 
bezeichnet Schari’ah die Gesamtheit der Gebote des Islam. 

Schirk 67ك: Polytheismus bezeichnet linguistisch: das Kontingent, die Partnerschaft, die Beteiligung, den 
Anteil, die Gleichstellung. Islamologisch wird jede ’Ibaadah-Handlung, bei deren Verrichtung nicht die 
ausschließliche Absicht zugrunde liegt, einzig und allein ALLAAH (ta’aala) zu widmen, als Polytheismus 
gewertet. Unter Polytheismus versteht man Polytheismus im eigentlichen, wörtlichen und im über-
tragenen, metaphorischen Sinne. Polytheismus beinhaltet somit auch das eigenmächtige Erlassen von 
Richtlinien und Regelungen den Diin betreffend, u. a. auch die Durchführung der ’Ibaadah-Handlungen 
auf andere Art und Weise, als von ALLAAH (ta’aala) im Quraan und in der Sunnah vorgeschrieben. 

Schuura رىb�: Beratung 

Siyaam مBL�: Das rituelle Pflichtfasten im Ramadan 

Sudschuud دb_k: Linguistisch bedeutet Sudschuud „sich vor etwas ergeben und beugen“. Islamologisch 
bedeutet Sudschuud „die Niederwerfung im rituellen Gebet, wobei die Stirn, beide Innenseiten der Hände, 
die Knie und die Fußzehen den Boden berühren.“ Die islamologische Art von Sudschuud darf nur für 
ALLAAH (ta’aala) praktiziert werden, während Sudschuud als Grußform durch Verbeugung vor 
Geschöpfen möglich, jedoch nicht unbedingt empfohlen ist. 

Suurah رةbk: Suurah hat linguistisch die Bedeutungen: das hohe Haus, die hohe Stellung, die Ein-
zäunende/ Umfassende, die Vollständige bzw. Vollkommene. Islamologisch hat Suurah folgende fachs-
pezifische Definition: „Ein Abschnitt des Quraan mit festgelegtem Beginn und Ende, der aus mindestens 
drei Aayaat besteht.“ bzw. „ein Abschnitt des Quraan, dessen Namen über den Gesandten Muhammad 
(sallal-lahu ’alaihi wa sallam) überliefert wurde.“ 

Taaghuut تbvB«: ist alles Angebetete außer ALLAAH: Satan, Götzen, etc. 

Taqwa ىbr�: Taqwa bezeichnet linguistisch das, wodurch sich der Mensch vor etwas (für ihn selbst) Uner-
wünschtem schützt. Islamologisch betrachtet, bezeichnet Taqwa: das Vermeiden von allen Verfehlungen, 
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die sowohl im Diesseits als auch im Jenseits unerwünschte Folgen nach sich ziehen. Diese Verhaltens-
weise formt dann eine Art Ehrfurcht, die ALLAAH (ta’aala) gegenüber von Frömmigkeit, Aufrichtigkeit 
und ständigem Bemühen nach gottgefällig guten Handlungen ausgeprägt ist, d. h., man sucht Schutz vor 
der Peinigung für Verfehlungen, indem man diese nicht begeht, aber gleichzeitig rechthandelt. 

Taubah @{b� : die rituelle Reue 

Tauhid \L}b�: der Iimaan an die Einheit und Einzigkeit ALLAAHS nach islamischer Definition 

Tawaaf افb«: Tawaaf bezeichnet die siebenmalige Ka’bah-Umrundung als Ritus von Haddsch und 
’Umrah sowie zur Begrüßung der Ka’bah. 

Tawakkul ^آb�: Tawakkul bezeichnet das grenzenlose Vertrauen in ALLAAH und das Sich-Verlassen auf 
IHN mit gleichzeitiger Berücksichtigung und Akzeptanz der von IHM geschaffenen Kausalitäten. 

Thamuud دb]: Name eines Stammes, zu dem Salih (’alaihis-salaam) entsandt wurde. 

Ummah @Cأ: Ummah bedeutet „homogene Gemeinschaft“, „homogene Wir-Gruppe“, „Diin, Lebens-
weise“, „eine bestimmte Zeit“ 

Umam |Cأ: Plural von Ummah 

Wahy p}و: Wahy bezeichnet linguistisch „das schnelle Zeichen/Signal, die schnelle nur vom Betroffenen 
bemerkte Deutung“ sowie „die schnelle Weitergabe von Wissen an ein bestimmtes Wesen auf eine für alle 
anderen Wesen unbemerkbare, unsichtbare Art und Weise. Wahy beinhaltet Eingebung als Veranlagung, 
Inspiration, Einflüsterung. Islamologisch wird Wahy definiert als „ALLAAHs Mitteilung hinsichtlich 
SEINER Rechtleitung an den von IHM auserwählten Menschen auf eine schnelle, für andere unbemerkbare 
Art und Weise.“ bzw. „Wissen, das man bei sich findet, begleitet mit der Gewissheit, dass es von ALLAAH 
(ta’aala) stammt, mit oder ohne Mittel.“ 

Wakiil ^Lوآ: Wakiil leitet sich von wakala ab, was „bevollmächtigen“ bedeutet. In Bezug auf ALLAAH 
(ta’aala) bedeutet Al-wakiil: der Interessenvertreter SEINER Geschöpfe. Es bedeutet auch: der Herr, der 
Hüter, der Zeuge und der Herrscher. 

Waliy p*و: Waliy bezeichnet linguistisch: die direkte Aufeinanderfolge; das Gegenteil von Feind; Intimus; 
derjenige, der einem Volk bzw. einer Gruppe (im Frieden und Krieg) in ihrer Angelegenheit (nach-)folgt; 
der Unterstützer mit innerer Zugeneigtheit; Beschützer; Beistand; Sohn; Herr; Gott; etc. Islamologisch be-
deutet der Ausdruck „eine Person/ Gemeinschaft als Waliy zu nehmen“, dieser Person/Ummah die 
größtmögliche Priorität vor allen anderen Personen/ Gemeinschaften einräumen. Für Muslime besteht die 
Verpflichtung nur Muslime als Waliy zu nehmen. Dies beinhaltet die Verpflichtung die eigene Ummah 
überall und möglichst unter allen Umständen aufzubauen, zu pflegen, zu unterstützen und zu bewahren 
und mit der eigenen Ummah die engste, innigste und intensivste Beziehung, sowohl im rationalen als auch 
im emotionalen Bereich, zu pflegen und zu bewahren. Nicht-Muslime als Waliy zu nehmen, bedeutet 
folglich die offene und/oder subtile Bevorzugung anderer Gemeinschaften, Wir-Gruppen und/oder 
Individuen vor der Gemeinschaft der Muslime. Dies wird praktisch als Abwendung vom Islam 
verstanden. 

Zakah ةBزآ: Die rituelle Pflichtabgabe vom Vermögen 

Zina BAز: Zina bezeichnet jeden Geschlechtsakt zwischen Personen, die nicht miteinander verheiratet sind. 

 

 

 

 

 

 

 


